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16. Rundschreiben an unsere Mandanten zur Corona-Krise 

Mit diesem Brief möchten wir Sie wieder auf dem Laufenden halten und über wichtige 

Neuerungen und Besonderheiten informieren: 

Überbrückungshilfen III Plus 

 Überbrückungshilfe wird für die Monate Juli bis Dezember 2021 gewährt 

 Voraussetzung ein Corona bedingter Umsatzeinbruch von mindestens 30% in einem 

der o.g. Monate im Verhältnis zum Vergleichsmonat aus 2019 

 Erstattet werden nachgewiesene Fixkosten je nach Höhe des Umsatzeinbruchs bis zu 

100% 

 Zusätzlich wird ein Eigenkapitalzuschuss gewährt; ab dem 3. Monat, welcher ein 

Umsatzeinbruch von mindestens 50% aufweist 

 Zusätzlich zu allgemeinen Fixkosten werden Personalkosten pauschal gefördert 

sowie: 

 Förderung von Digitalisierungskosten 

 Förderung von Corona bedingten Umbau- und Renovierungskosten 

 Warenwertabschreibungen für Einzel- und Großhändler  

 Beantragung über uns bis zum 31. März 2022 möglich 

Überbrückungshilfe IV (vorläufige Eckpunkte) 

 Erweiterung des Förderzeitraums um die Monate Januar bis März 2022 

 Antragstellung voraussichtlich bis 30.06.2022 möglich 

 Antragstellung: Die Beantragung erfolgt wieder nur über Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater im Portal der Überbrückungshilfe 

 Corona bedingter Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Verhältnis zum 

Vergleichsmonat 2019 

 Förderung bis zu 90% der Fixkosten 

 Keine Förderung von Digitalisierungskosten 

 Keine Förderung von Umbau- Renovierungskosten 

 Warenwertabschreibung für Einzel- und Großhändler und bestimmte Branchen 

(Weihnachtsmärkte) möglich 

 Erweiterung des Beihilfevolumens  

Neustarthilfe Plus 

 Hilfe für Soloselbständige (unter 1,0 Angestellte im Unternehmen) für Juli bis 

Dezember 2021 

 Voraussetzung Umsatzeinbruch 60% im Verhältnis Vergleichszeitraum 2019 

 Höhe bis zu 1.500 EUR/Monat je nach Umsatzeinbruch  

 Personengesellschaften erhalten bis zu 18.000 EUR 

 Beantragung selbst über ELSTER- Verwendungsnachweis dann  später auch 

 oder über uns bis zum 31.03.2022 

 Auch hier Erweiterung des Förderzeitraums um die Monate Januar bis März 2022 

geplant 
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Fristen für die Schlussabrechnungen der bereits ausgezahlten Hilfen 

 Überbrückungshilfen I bis III bis zum 31.12.2022 nur durch die Berater 

 November- Dezemberhilfen nur durch Berater bis zum 31.12.2022 

 Neustarthilfe, die durch Berater beantragt wurden bis zum 31.12.2022 

 Neustarthilfe, die selbst beantragt wurde kann der Mandant nur selbst 

Schlussabrechnen - Frist endet am 31.12.2021!!! 

Gezahlte Soforthilfen im Frühjahr 2020 (9.000 Euro/15.000 Euro Höchstbeträge) 

 Überprüfen sie bitte ob die Frühjahrshilfen zu Recht beantragt wurden 

 Nur bei einer damals bestehenden Liquiditätslücke waren diese berechtigt 

 Falsche Beantragung ist Subventionsbetrug 

 Viele Mandanten erhielten hierzu einen Infobrief der SAB, sie können unter dem dort 

angegeben Link ihre Liquiditätslücke errechnen lassen und ggf. Rückzahlungen 

vornehmen 

Verlängerung der Regelungen zum Kurzarbeitergeld 

 Voraussetzungen zum Zugang auf KuG weiterhin bis 31.03.2022 herabgesetzt 

 Allerdings Reduzierung der vollständigen Erstattung der SV Beiträge für 

Arbeitgeber auf die Hälfte 

Geplante steuerliche Änderungen aus dem Koalitionsvertrag 

 Superabschreibung für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter in 2022 und 2023 

 Erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert sowie auf 2 

vorangegangene Veranlagungszeiträume ausgeweitet 

 Mindestlohnanhebung auf 12 Euro 

 Erhöhung der Minijobgrenze auf 520 Euro 

 Abschaffung der Steuerklassenkombination 3/5 bei Ehegatten 

Auch im Folgejahr werden uns viele wichtige Themen wie die Neuordnung der Grundsteuer 

und die verpflichtende Eintragung im Transparenzregister begleiten. Sie werden zu beiden 

Themen im Frühjahr von uns gesonderte Rundschreiben erhalten. 

In diesem Sinne wünschen wir in dieser turbulenten Zeit ein paar ruhige besinnliche 

Weihnachtstage. Wir sind auch zwischen den Feiertagen unter den bekannten Rufnummern und 

per Mail erreichbar und werden Ihre Fragen und Anliegen gern bearbeiten. 

Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden! 

Bleiben Sie schön gesund! 

Ihr Team der Concordia Revision GmbH 

 


